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oder ein Testament hinterlas-
sen hat. Denkbar wäre auch,
dass Sie und Ihr Mann mit
den Kindern einen Erbvertrag
abgeschlossen hatten. Da Sie

dies auch nicht erwähnen,
liegen wohl solche letztwilli-
gen Verfügungen nicht vor.
Dann wäre aufgrund der gü-
terrechtlichen und erbrecht-
liehen Regeln zu ermitteln,
ob Sie effektiv alleinige Ei-

gentümerin des Schopfes
sind, wobei die altrechtlichen
gesetzlichen Vorschriften zur
Anwendung kommen, da Ihr
Mann vor dem 1.1.1988 ge-
storben ist. Ich vermute, dass

diese nötigen Abklärungen
ergeben werden, dass der

Schopf der aus Ihnen und
Ihren Kindern bestehenden
Erbengemeinschaft gehört,
wenn auch der Anteil am Ge-

samteigentum der Kinder
nicht allzu hoch sein dürfte.
Ich kann hier nicht auf alle

möglichen Varianten einge-
hen, muss aber hervorheben,
dass, wenn der Schopf der Er-

bengemeinschaft gehört, Sie

nicht allein darüber verfügen
können. An einer Schenkung
des Schopfes müssten neben
Ihnen auch alle Kinder mit-
wirken oder es müsste zu-
nächst die Erbteilung mit
einer Zuweisung des Schop-
fes an Sie zu Alleineigentum
erfolgen, worauf Sie ihn dann
verschenken könnten. Eine
weitere Schwierigkeit kommt
dadurch hinzu, dass Sie nach
dem Ableben Ihres Mannes
in den Schopf wertvermeh-
rende Investitionen getätigt
haben. Da einige Unklarhei-
ten bestehen, meine ich, dass

Sie eine detaillierte rechtliche
Beratung benötigen.

Sollten Sie aber tatsäch-
lieh Alleineigentümerin des

Schopfes sein, so könnten Sie

ihn an die Tochter und ihren
Sohn verschenken. Dabei
könnten Sie die gesetzliche
Regelung, wonach Sehen-

kungen an die Nachkommen
grundsätzlich ausgleichungs-

pflichtig sind, beibehalten.
Dies würde bedeuten, dass

die Tochter und ihr Sohn in
Ihrem Nachlass Eigentümer
des Schopfes bleiben, jedoch
den Wert des Schopfes sich
bei der Erbteilung anrechnen
lassen und möglicherweise, je
nach dem Wert des gesamten
Nachlasses, gegenüber den
andern Kindern ausgleichen
müssen. Für den Abschluss
des Schenkungsvertrages wä-

re im Kanton Wallis der Notar
zuständig.

Dr. zur. Marco Bz'agjz

Zusammen
leben
Zusammenbleiben:
Ja, aber

Wie Sie uns berichten, erfreu-
ten Sie sich während Ihrer
langjährigen Ehe (der fünf
Kinder entsprossen) auch
eines glücklichen Sexual-
lebens.

Nun sind Sie als 69jährige
Witwe seit acht Jahren mit
einem um knapp zehn Jahre
älteren Mann zusammen, mit
dem es in der Hinsicht nicht
(mehr) so gut geht. Sein Ego-

ismus, seine Selbstbefriedi-
gungs-Eskapaden, sein Hang
zu käuflichen jungen Frauen
und seine Gleichgültigkeit
Ihren Bedürfnissen gegen-
über belastet zunehmend die
Beziehung.

Dass Ihr Freund als Jung-
geselle zwar etliche Frauen,
doch offenbar kaum je eine
tiefere Beziehung zu einer
solchen hatte, mag sein

«schnellfertiges» Sexualver-
halten und die mangelnde
Zärtlichkeit Ihnen gegenüber
vielleicht ein Stück weit er-
klären. Für Sie ist die Situa-
tion aber auf jeden Fall eine

Zumutung.
Trotzdem scheint aber Ihre

Freundschaft daneben auch

noch positive Seiten zu ha-
ben; sie hätte sonst wohl
nicht so lange gehalten und
Sie vor einem Abbruch bisher
noch zögern lassen Das

ganze Dafür und Dagegen
sollte jedenfalls einmal ge-
meinsam besprochen wer-
den. Eine Vertrauensperson
(Arzt, Pfarrer, Sozialberaterin)
wäre dabei hilfreich.

Vielleicht wäre nämlich
auch eine etwas neutralere,
distanzierte Beziehung - oh-
ne Sex, zu dem Sie sich ja
wirklich nicht «genötigt»
fühlen dürften! - möglich?
Soll Ihr Freund daneben sei-

ne Damenbesuche pflegen!
Dass Sie ihm diese mitfinan-
zieren oder ihm gar mit Hilfe
der «Zeitlupe» eine passende
Freundin suchen (wie Sie das

in Ihrem Brief erwägen), gin-
ge unserer Meinung nach
aber über die sprichwörtliche
Hutschnur! Das würde nie-
mandem helfen, die Proble-

me verschärfen und der
Selbstachtung nur schaden.

Dass Sie auf der andern Sei-

te schon den Gedanken hat-
ten, sich von Ihrem Freund

zu trennen, ist schon eher
verständlich, und auch diese

Möglichkeit müsste zur Spra-
che kommen. (Wir wissen al-

lerdings nicht, wieviel Ihrer

SWEDE TRANSIT

Neuheit
leicht, modern -
das NEUSTE
aus dem Hause ETAC,
Schweden

Gefühle und Sympathien
noch an Ihrem Freund hän-
gen.) Entscheidungen drän-

gen sich aber auf:
Zusammenbleiben: Ja, aber

nicht unter allen Umständen,
sondern nur in gegenseiti-
gern Respekt und Wertschät-

zung (wozu auch eine ange-
messene finanzielle Abgel-
tung Ihrer Hausarbeit ge-
hört).

Grundsätzlich wäre es ja
schön, wenn zwei ältere Men-
sehen auch gemeinsame
Freuden und Interessen teilen
könnten. Wenn auch Ihrem
Freund daran gelegen ist,
wird er daher einer gemeinsa-
men Aussprache nicht aus-
weichen. Tut er das, so ist dies

ein weiterer Hinweis für Sie,

sich andersrum zu entschei-
den und künftig eigene Wege
zu gehen.

Dr. limzZ £. KoZzz
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